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 Veröffentlicht am 12.03.1998

Norm

ArbVG §105 Abs3 Z2 lita

Rechtssatz

Bei Apothekern wird durch das Entlohnungssystem nach dem Gehaltskassengesetz, nach dem die Arbeitgeber eine

altersunabhängige Gehaltskassenumlage zu leisten haben, während die altersabhängigen Bezüge von der

Gehaltskasse auszuzahlen sind, der wirtschaftliche Anreiz für eine "Austauschkündigung" weitgehend gemildert oder

sogar ausgeschaltet.
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